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Die Denkmalfachämter und Denkmalbehörden werden in der Regel von Gemeinden
und Städten bei der Aufstellung von Bauleitplänen als betroffene Behörden beteiligt
und zur Stellungnahme aufgerufen. Bauleitpläne sind der vorbereitende Flächennut-
zungsplan und der daraus zu entwickelnde rechtsverbindliche Bebauungsplan. Der
Flächennutzungsplan besteht aus einem Planwerk und der Begründung. Nach den
Novellen des Baugesetzbuches 1998 (BauROG) und 2004 (EAG Bau) kommt dem
Flächennutzungsplan für die langfristige Erhaltung der Denkmäler – das vorrangige
Ziel der Bau- und Bodendenkmalpflege – und Sicherung angemessener Nutzungen
eine größere Bedeutung zu als früher: Bebauungspläne, die aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden, sind von Anzeige oder Genehmigung befreit; sie müs-
sen den betroffenen Behörden nicht vorgelegt werden, wenn keine Stellungnahme
zum Flächennutzungsplan abgegeben wurde und sicher davon ausgegangen werden
kann, dass deren Aufgabenbereich durch die konkrete Planung nicht doch berührt
werden kann; dies wird insbesondere im Bereich deklaratorischer Systeme bei ar-
chäologischen Denkmalen dank des sich laufend verbessernden Kenntnisstandes
auszuschließen sein. Die denkmalpflegerischen Argumente müssen daher bei der
Aufstellung des Flächennutzugsplans möglichst frühzeitig und im Verlauf der öffentli-
chen Auslegung mitgeteilt werden; falls dies im Bezug auf den Flächennutzungsplan
noch nicht als sinnvoll oder möglich erscheint, wird angeraten, die erneute Beteili-
gung am Bebauungsplanverfahren einzufordern. In der vorbereitenden Bauleitpla-
nung können so für die Erhaltung des geschichtlichen Erbes positive Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden.

Dieses Arbeitspapier gibt Hilfen zur frühzeitigen, aktiven und sachgerechten Beglei-
tung der Verfahren bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen. Die denkmal-
pflegerische Stellungnahme trägt zur Erhebung von beabsichtigten eigenen Planun-
gen und Maßnahmen sowie zur fachlichen Information und Empfehlung aus der ei-
genen Zuständigkeit für die Bauleitplanung bei. Die Prüfung und Darlegung der Be-
lange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege folgt dabei einem übersichtli-
chen Schema. In Form eines Fragenkatalogs sind im folgenden Prüfungs- und Dar-
stellungskriterien in der Reihenfolge der Bestimmungen des Baugesetzbuches auf-
gelistet. Die angeführten Beispiele stellen Anregungen dar. Sie erheben schon we-
gen der Unterschiede der Denkmalschutzgesetze der Länder keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

A. Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in der Bauleitplanung

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, „die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstü-
cke in der Gemeinde nach Maßgabe des Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten.
(…) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung (…) und
eine dem Wohle der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung ge-
währleisten. (…) Sie sollen dazu beitragen (…) die städtebauliche Gestalt und das
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“ (§ 1 Abs. 1 und



5 BauGB). Planungsleitlinien fassen Ziele und Grundsätze der Bauleitplanung zu-
sammen. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind denkmalpflegerische Belange als
Planungsleitlinie zu berücksichtigen, sie betreffen die:

– sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB),

– Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhande-
ner Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB),

– Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die er-
haltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer
oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB),

– umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB),

– Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes oder einer von der Gemeinde beschlossenen sonstigen städte-
baulichen Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB).

Die Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange bei der Aufstellung von Flä-
chennutzungsplänen kann nicht auf die Nennung der durch Landesrecht geschützten
Baudenkmäler, baulichen Anlagen und Bodendenkmäler begrenzt werden. Die sied-
lungsgeschichtliche Entwicklung, baugeschichtliche, städtebauliche, archäologische
und kulturlandschaftliche Überlieferungen im Verfahrensgebiet sind ebenso Ausdruck
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Verflechtung der Baudenkmäler,
baulichen Anlagen und Bodendenkmäler mit charakteristischen Straßen-, Orts- und
Landschaftsbildern und somit Behandlungsgegenstand des Flächennutzungsplans.

B. Formelle Prüfung der Unterlagen

Sind die Unterlagen vollständig (Flächennutzungsplanwerk mit Begründung, Land-
schaftsplanwerk mit Erläuterungsbericht, Fachpläne)? Soweit die Gemeinde den Flä-
chennutzungsplan mit Begründung in das Internet gestellt hat, kann das Beteili-
gungsverfahren unter den Voraussetzungen von § 4a Abs. 4 BauGB mittels elektro-
nischer Informationstechnologie abgewickelt werden. Im Zweifel vollständige und
lesbare Unterlagen anfordern.

Was ist bei welchem Verfahrensstand zu tun?

– Verfahrenseinleitung mit frühzeitiger Benachrichtigung der betroffenen Behörden
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Sinne § 3 Abs. 2 BauGB. Hier ist die Möglichkeit
zum frühzeitigen inhaltlichen Einstieg durch eine Stellungnahme mit Hinweisen
auf die denkmalpflegerischen Belange zu nutzen.

– Benachrichtigung der betroffenen Behörden gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB ü-
ber Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans; oder Benachrichti-
gung über Einleitung eines Parallelverfahrens zur gleichzeitigen Änderung des
Flächennutzungsplans und eines Bebauungsplans gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.
Hier ist der formelle inhaltliche Einstieg durch eine Stellungnahme zu den denk-
malpflegerischen Belangen erforderlich.

– Benachrichtigung der betroffenen Behörden und öffentliche Auslegung über das
Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gemäß § 3 Abs. 2
BauGB. Es sind Protokolle zum Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis zu
prüfen und etwaige Mängel der Genehmigungsbehörde zu melden.



Frist: Die betroffenen Behörden haben ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats
abzugeben. Die Kommune soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
verlängern (§ 4 Abs. 2 BauGB).

C. Feststellung denkmalpflegerischer Belange

Das Baugesetzbuch legt nicht exakt fest, wie bei der Aufstellung oder Änderung von
Flächennutzungsplänen die denkmalpflegerischen Belange zu berücksichtigen und in
die Planung einzustellen sind. Die Kommune muss jedoch spätestens im Zuge des
Genehmigungsverfahrens die Abwägung unter Berücksichtigung der Planungsleitli-
nien und des Abwägungsmaterials umfassend ermitteln, darlegen und bewerten (§ 2
Abs. 3 BauGB). Die nachrichtliche Darstellung flächenhafter baulicher Anlagen und
Bodendenkmäler oder der Abdruck der Denkmalliste allein genügt dem Abwägungs-
gebot nicht. Aufgrund allgemeiner Vorschriften zur Erfassung, Kennzeichnung, Er-
haltung und Beeinträchtigung denkmalpflegerische Belange ergeben sich Erwartun-
gen an die Kommune, bestimmte Aussagen und Kennzeichnungen zu den nach
Landesrecht geschützten Bau- und Bodendenkmälern, baulichen Anlagen mit cha-
rakteristischen Straßen-, Orts- und Landschaftsbildern, der siedlungsgeschichtlichen
Entwicklung sowie den baugeschichtlichen, städtebaulichen und kulturlandschaftli-
chen Überlieferungen im Verfahrensgebiet zusammenzustellen. Auch die Denkmal-
schutzgesetze der Länder enthalten Festsetzungen zur Führung der Denkmalliste,
zur Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange in der Bauleitplanung sowie zum
Ensemble- und Nähebereichsschutz.

– Welche naturräumlichen Voraussetzungen, welche geschichtlichen Entwicklun-
gen haben den Geltungsbereich in Gestalt und Struktur geprägt? (gemäß § 1
Abs. 6 Nr. 4 und § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB)

– Welche erhaltenswerte Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher künstle-
rischer oder städtebaulicher Bedeutung prägen den Geltungsbereich? (gemäß §
1 Abs. 6 Nr. 5 und § 172 BauGB)

– Liegen im Geltungs- bzw. Wirkungsbereich des Bauleitplanes bauliche Anlagen,
Bodendenkmäler oder historische Kulturlandschaftselemente, die allein oder im
Zusammenhang mit anderen das Ortsbild, die Straßengestalt oder das Land-
schaftsbild prägen oder sonst von geschichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sind? (auch gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 und § 172 BauGB)

– Welcher Fachbeitrag ist von der Denkmalpflege zu leisten, zur Unterstützung der
Berücksichtigung und Abwägung öffentlicher Belange? (gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11
BauGB)

– Denkmalpflegepläne nach Landesrecht (Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen), denkmalpflegerische Erhebungsbögen zur Dorfer-
neuerung (Bayern) sowie andere denkmalpflegerische Fachpläne können in die
Abwägung einbezogen werden. (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB)

– Sind im Geltungs- bzw. Wirkungsbereich der Planung Bau- und Bodendenkmale
oder geschützte städtebauliche Zusammenhänge vorhanden oder erkennbar im
Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes? (Nachrichtliche Übernahme der
Denkmalliste im Verfahrensgebiet in die Begründung und Kennzeichnung der
Denkmäler im Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 4 BauGB, als Vorbereitung
für den rechtsverbindlichen Bebauungsplan. Kennzeichnung baulicher Anlagen
im Flächennutzungsplan gemäß § 9 Abs. 6, § 172 BauGB und PlanzV 90, Anla-
ge 14)



– Befinden sich im Geltungs- bzw. Wirkungsbereich Objekte oder Bereiche mit
Denkmaleigenschaft, für die denkmalschutzrechtliche Regelungen noch nicht
getroffen wurden? (Aussagen zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
Auswirkungen eines Vorhabens der Bauleitplanung auf „Kultur- und sonstige
Sachgüter“ im Rahmen der Durchführung des Screening, Scoping und der Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach § 3, Anhang 2 und § 9 Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz (UVPG). Aussagen zu Vorhaben zur Erhaltung der gewachse-
nen Kulturlandschaften „mit ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur-
und Naturdenkmälern“ nach § 2 Abs. 2 Nr. 13 Raumordnungsgesetz (ROG).
Aussagen zu einschlägigen Zielen der Regionalplanung. Aussagen zu Vorhaben
zur Erhaltung „historischer Kulturlandschaften und -landschaftsteile von beson-
derer Eigenart, einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart
oder Schönheit geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- oder Boden-
denkmäler“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

D. Prüfung der Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange

Im Planwerk

– Sind Denkmale (Bau- und Bodendenkmale) oder geschützte städtebauliche Zu-
sammenhänge, insbesondere bauliche Anlagen mit Ensemblegrenzen, im Sinne
des jeweiligen Denkmalschutzgesetzes vollständig nachrichtlich übernommen
worden (Kennzeichnung im Plan, Erläuterung der Planzeichen in der Legende)?

– Sind sonstige Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB oder anderen ge-
setzlichen Vorschriften nachrichtlich bzw. als Bestandteil des Flächennutzungs-
plans übernommen worden oder wird auf sie verwiesen (Landschaftsplan, sons-
tige städtebauliche Planung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahmen, Grabungsschutzgebiete)?

– Gibt es mit denkmalpflegerischen Belangen konkurrierende Darstellungen oder
Zielvorstellungen, auf die für die Abwägung hingewiesen werden muss? (z. B.
Bauflächenausweisung oder Trassenfestlegung im Nähebereich von Denkmalen)

In der Begründung

– Enthält die Begründung ausreichende Darstellungen zu den vorstehenden Fra-
gen?

– Sind Denkmale oder geschützte städtebauliche Zusammenhänge mit bedeutsa-
mer Raumwirkung im Sinne des jeweiligen Denkmalschutzgesetzes vollständig
nachrichtlich übernommen worden?

– Enthält die Begründung Aussagen zum Charakter der Denkmalliste im Sinne des
jeweiligen Denkmalschutzgesetzes sowie zum Ensemble-, Nähebereichs- und
Grabungsschutz?

Abwägung

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die mit dem Verfahren einge-
brachten öffentlichen Belange mit anderen privaten oder öffentlichen Belangen unter
Berücksichtigung ihres ggf. nach Landesrecht verfassungsrechtlich geschützten ho-
hen Gewichts gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Wurden denkmalpflegerische
Belange in der Abwägung öffentlicher Belange gegen private Belange und unterein-
ander verwendet, ist der Abwägungsnachweis der Gemeinde/Stadt einzusehen?
„Mängel im Abwägungsvorgang [sind] erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind.“ (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) Sie



können zum Versagen der Genehmigungsfähigkeit durch die Genehmigungsbehörde
führen. Die Feststellung von Abwägungsmängeln innerhalb eines Jahres nach Ge-
nehmigung stellt die Genehmigungsfähigkeit rückwirkend in Frage.

E. Aufbau der Stellungnahme

Der Aufbau der Stellungnahme hängt vom Verfahrensstand ab, zu dem Stellung ge-
nommen wird (vgl. Abschnitt B). Bei der Bearbeitung von Parallelverfahren sollte das
Arbeitspapier „Denkmalpflegerische Prüfung von Bebauungsplänen im Rahmen der
Beteiligung als Behörden“ zu Rate gezogen werden.

1. Zum besseren Verständnis der Darstellung beabsichtigter eigener Planungen
und Maßnahmen sowie der fachlichen Information und Empfehlung aus der ei-
genen Zuständigkeit für die Bauleitplanung, kann der Stellungnahme eine Er-
läuterung der festzustellenden denkmalpflegerischen Belange vorangestellt wer-
den (vgl. Abschnitt C). Diese kann durch historisches sowie aktuelles Plan- und
Bildmaterial verdeutlicht werden.

2. Denkmale und städtebauliche Zusammenhänge im Sinne des Denkmalschutz-
gesetzes des Landes sowie in Inventaren erfaßte flächenwirksame Denkmale
sollten einzeln aufgeführt werden.

Textbausteine:

– „In die Begründung bitten wir die vollständige und aktuelle Denkmalliste auf-
zunehmen und sie wie folgt zu erläutern: Die aktuelle Auflistung der Denk-
male hat je nach Denkmalschutzgesetz des Landes nachrichtlichen oder ge-
setzlichen Charakter und ist fortzuschreiben. Ihr aktueller Stand kann bei
den Denkmalschutzbehörden eingesehen werden. Ergänzungen und Ände-
rungen müssen gegebenenfalls abgefragt werden. Für die Listenobjekte
gelten die Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sowie andere
Festsetzungen nach Landesrecht.“

– „Mit § 5 Abs. 4 BauGB und PlanzV 90, Anlage 14 wird um Aufnahme und
Kennzeichnung der Denkmale mit starker Raumwirkung wegen ihrer flä-
chenwirksamen Bedeutung für zukünftige Planungen im Flächennutzungs-
plan gebeten. Zu den geschützten städtebaulichen Zusammenhängen zäh-
len Ensembles, Denkmalschutzgebiete, Denkmalschutzbereiche oder Ge-
samtanlagen, Bodendenkmäler und Grabungsschutzgebiete. Denkmale mit
starker Raumwirkung sind Kloster- und Schloßanlagen, Friedhöfe, Wall-
fahrtskirchen, Pilger- und Kreuzwege mit Stationen, Alleen, historische Gär-
ten, Gehöfte, Mühlen einschließlich ihrer Wasserhaltung, historische Anla-
gen des Verkehrs sowie der Industrie.“

3. Werden „Anregungen“ geäußert, so richten sich diese auf eine weitere Ausges-
taltung des Planentwurfs, etwa um denkmalpflegerische Belange besser darzu-
stellen. Auch Bedenken oder Kritik können in Form der „Anregungen“ geäußert
werden. Es wird empfohlen ...

Textbausteine:

„... eine Themenkarte mit Kennzeichnung der Einzeldenkmäler ist der Be-
gründung zum Flächennutzungsplan nachrichtlich beizufügen.“

– „ ... die Darstellung der Siedlungsgeschichte aller Siedlungseinheiten, nicht
nur des Hauptortes ausführlicher vorzunehmen.“



– „... den Darstellungen zur Siedlungsgeschichte in der Begründung Abbildun-
gen aus den Urkatasterplänen beizulegen. Die Urkatasterpläne machen
historische Ortsstrukturen der Gemeindeorte anschaulich und tragen zur O-
rientierung bei Fragen der Ortsbildgestaltung bei.“

– „... vorliegende Denkmalpflegepläne bzw. denkmalpflegerische Erhebungs-
bögen oder andere denkmalpflegerische Fachpläne als eine von der Ge-
meinde beschlossene sonstige städtebauliche Planung in die Flächennut-
zungsplanung einzustellen.“

– „... historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente im Sinne
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, des Raumordnungs-
gesetzes § 2 Abs. 2 Nr. 13 sowie im Sinne § 2 Abs.1 Nr. 14 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu erfassen und darzustellen.“

4. Für die Abwägung wird auf Darstellung oder Zielvorstellungen hingewiesen, die
mit denkmalpflegerischen Belangen konkurrieren.

5. Es soll ausdrücklich auf eine weitere Beteiligung des Denkmalamtes bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans
hingewiesen werden. Nach dem novellierten BauGB muß diese nicht automa-
tisch erfolgen, wenn die betroffene Behörde dem Flächennutzungsplan im übri-
gen zugestimmt hat und zur Zeit der Planaufstellung sicher davon ausgegangen
werden kann, dass kein Denkmal in seinem Geltungsbereich lag. Um Verfah-
rensfehler bei der Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen zu
vermeiden, soll auf §§ 214 und 215 BauGB hingewiesen werden.
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